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П. Bekanntmachungen des Magistrats

Volksbildung
Erteilung des Religionsunterrichtes

Der Magistrat hat am 31. Januar 1946 folgende Ver
waltungsverordnung beschlossen, die nach Genehmigung 
durch die Alliierte Kommandantur, Nr. BK/O (46) 159 
vom 4. April 1946, hiermit veröffentlicht wird: _

D u r c h f ü h r u n g s v e r o r  dm u n g 

zum Befehl der Alliierten Kommandantur vom 24. Januar 
1946 — Ref. Nr. BK/O (46) 63 — über die Erteilung von 

Religionsunterricht in den Berliner Schulen.

Zur Durchführung des Befehls der Alliierten. Kom
mandantur über die Erteilung von Religionsunterricht in 
den Berliner Schulen vom 24. 1. 1946 gibt der Magistrat 
der Stadt Berlin an die Schulämter folgende An
weisungen:

1. Religionsunterricht ist in allen Schulen der Stadt
Berlin an die Kinder zu erteilen, deren Eltern oder Er
ziehungsberechtigte den Religionsunterricht verlangen. 
Das Verlangen hat durch Abgabe einer schriftlichen Er
klärung bei den zuständigen Kirchengemeinden zu er
folgen. .

2. Der Religionsunterricht wird von den Geistlichen, 
Lehrern oder anderen geeigneten Personen erteilt, die 
von den Kirchengemeinschaften damit beauftragt werden. 
Die Geistlichen und Religionslehrer erhalten ihre Ver
gütung für die Erteilung des Religionsunterrichts von 
den entsprechenden Kirchengemeinschaften.

3. Der Religionsunterricht wird zusätzlich außerhalb 
des ordentlichen Lehrplans .erteilt. Grundsätzlich ist den 
Kirchengemeinden die Möglichkeit zu geben, zwei Stun
den in der Woche Religionsunterricht zu erteilen. - Wo 
aus Raummangel der ordentliche Lehrplan verkürzt wird, 
ist auch der Religionsunterricht entsprechend zu ver
kürzen. Die Schulämter haben mit den Kirchengemein
schaften splche Vereinbarungen zu treffen, daß der Reli
gionsunterricht unmittelbar vor oder im Anschluß an den
ordentlichen Unterricht erteilt werden kann. Wo sich *

Schwierigkeiten ergeben, entscheidet das Hauptschulamt • 
unter Hinzuziehung des zuständigen Kirchenbeirats beim 
Magistrat der Stadt Berlin.

4. Die Schulämter stellen in den Schulen entsprechend 
der Zahl der zum Religionsunterricht angemeldeten Kin
der die erforderlichen Räume einschließlich Heizung und 
Beleuchtung unentgeltlich zur Verfügung.

5. Zur ordnungsgemäßen Durchführung dieser Neu
regelung sind alle Kinder, die ab 1. April 1946 in Berlin 
am Religionsunterricht teilnehmen sollen, bis zurti' 
25. März durch die zuständige Kirchengemeinde bei der 
betreffenden Schule anzumelden. Der Anmeldung sind 
die schriftlichen Willenserklärungen beizufügen, die von- 
den Eltern oder Erziehungsberechtigten bei der Kirchen
gemeinde eingereicht wurden. Diese Willenserklärungen 
sind erstmalig für alle Kinder in der Zeit vom 1. bis zum
15. März 1946 abzugeben. Künftig sind diese Willens
erklärungen in den von der Schulverwaltung für die 
Anmeldung zum Schulunterricht festgesetzten Fristen 
abzugeben. Die Anmeldung gilt für die Dauer des Be
suches ein und derselben Schule, sofern nicht eine Ab

meldung erfolgt. Die Abmeldung kann jeweils, zum
l..,März oder zum 1. September erfolgen.

. 6. Zur Erteilung des Religionsunterrichts dürfen von
den Kirchengemeinschaften keine Lehrkräfte heran
gezogen werden, die vom Hauptschulamt wegen ihrer 
Zugehörigkeit zu nazistischen Organisationen oder wegen 
politischer Unzuverlässigkeit nach dem 5. Mai 1955 aus 
dem Schuldienst entfernt wurden.

B e r l i n ,  den 31. Januar 1946.
*

«
Der Magistrat der Stadt Berlin 

Der Oberbürgermeister 
Dr. W er-n e r 

Abt. für Volksbildung 
W i n z e r

Verkehr
Registrierung und technische 

Untersuchung aller Kraftfahrzeuge und Anhänger 
im Gebiet der Stadt Berlin

Auf Grund der Anordnung der Alliierten Komman
dantur Berlin BK/O (46) 162 vom 10. April 1946 und der 
Genehmigurig vom 20. April 1946 wird folgendes ver
ordnet:-

1. Sämtliche Kraftfahrzeuge und deren Anhänger, 
die im Gebiet der Stadt Berlin zugelassen sind oder dort 
ihren Standort haben, werden in der Zeit vom 1. Mai 1946 
bis 31. Mai 1946 einer technischen Prüfung unterzogen.

Dieser Prüfung unterliegen sowohl fahrbereite als 
auch reparaturbedürftige oder nicht einsatzfähige Kraft
fahrzeuge, d. h. mit Kraftstoff jeder Art betriebene 

Krafträder,
Pkw,
Lkw,
Zgm.
Omnibusse und Spezialfahrzeuge (z. B. Feuerlösch- 
und Sanitätsfahrzeuge, Abschlepp- und Tankwagen 
usw.) sowie die zu diesen Fahrzeugen gehörenden 
Anhänger.


